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Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften im Jahr 2006

Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Rohlfing, Göttingen(
A. Einleitung

Das seit über 20 Jahren gesetzlich normierte Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften, welches seit dem 01.01.2002 im BGB verankert ist, soll den Verbraucher vor denjenigen Nachteilen bewahren, die sich aus der mit einer Haustürsituation verbundenen Überraschungs- und Überrumpelungsgefahr ergeben können.
 Die Bedeutung des Rechts  zum Haustürwiderruf ist auch im Jahr 2006 nicht zurückgegangen, sondern wird - wie sich an der Fülle der einschlägigen Entscheidungen ablesen lässt - weiter fortgeschrieben.

B. Reichweite gesetzlicher Grundlagen

I. Anzuwendendes Recht

Durch Art. 229 § 5 S. 1 EGBGB, § 9 Abs. 3 HWiG wird festgelegt, welches Recht anzuwenden ist. Bei den regelmäßig maßgeblichen Verträgen aus der Zeit vor 2001 ist das alte Recht, folglich das HWiG anzuwenden, und zwar in der vor dem 01.10.2000 geltenden Fassung.

Sofern eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung zunächst fehlte oder fehlerhaft war, dann hingegen nachgeholt wurde, bestimmt Art. 229 § 8 Abs. 1 S. 2 EGBGB, welches Recht anwendbar ist. Das neue Recht, das die Widerrufsmöglichkeit bei unterbliebener oder fehlerhafter Belehrung zeitlich unbegrenzt fortbestehen lässt, gilt nicht erst ab Inkrafttreten des neuen Rechts per 01.08.2002, sondern für alle nach dem 31.12.2001 geschlossenen Haustürgeschäfte samt deren Rückabwicklung.

Die durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23.07.2002
 eingeführten Widerrufsregelungen für Verbraucherverträge sind nur anwendbar auf Haustürgeschäfte, die nach dem 01.08.2002 abgeschlossen worden sind und auf andere Schuldverhältnisse, die nach dem 01.11.2002 entstanden sind. Dies folgt bereits aus dem allgemeinen Grundsatz, dass späteres Recht früherem vorgeht; darüber hinaus enthält Art. 229 § 9 Abs. 1 S. 1EGBGB die ausdrückliche Bestimmung, dass die Neuregelung nur für die nach dem 01.08.2002 bzw. 01.11.2002 geschlossenen Haustürgeschäfte bzw. andere Schuldverhältnisse gelten soll. Insoweit ist Art. 229 § 9 EGBGB (Überleitungsvorschrift zum OLG-Vertretungsänderungsge-setz vom 23.07.2002) lex specialis zu Art. 229 § 5 S. 2 EGBGB (Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001).
 Das wiederum bedeutet, dass neue Widerrufsrechte für Altfälle durch das Überleitungsrecht nicht geschaffen wurden.

II. Das Verhältnis vom Haustürwiderrufsrecht zum Verbraucherkreditrecht

Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 HWiG gelten nur die Vorschriften des VerbrKrG, wenn das Geschäft dessen Voraussetzungen erfüllt. Fraglich war lange Zeit, welche Reichweite diese Vorrangregelung hatte. Diese Vorrangregelung kommt aber nicht zur Anwendung, wenn das VerbrKrG kein gleich weit reichendes Widerrufsrecht wie das HWiG einräumt. Das hat der XI. Zivilsenat des BGH - im Anschluss an die Heininger-Entscheidung des EuGH
 - ausgeurteilt, und zwar sowohl für Realkreditverträge als auch für Personalkredite.
 Unerheblich sei dabei, ob die Vertragserklärung in einer Haustürsituation abgegeben oder ob der Vertragsschluss lediglich in einer Haustürsituation angebahnt werde. Dieser Rechtsprechung hat sich der II. Zivilsenat des BGH angeschlossen und sie noch einmal bekräftigt.
 Wenn also das Widerrufsrecht nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 VerbrKrG wegen Ablaufs der Jahresfrist bereits abgelaufen sein sollte, stellt die Regelung in § 5 Abs. 2 HWiG keinen Sperrtatbestand für die Ausübung des Widerrufsrechts nach dem HWiG dar.

C. Voraussetzungen des Widerrufsrechts

Die Bestimmungen des HWiG bzw. der §§ 312, 312 a BGB sind Verbraucherschutzrecht und haben zur Eingangsvoraussetzung, dass ein Unternehmer mit einem Verbraucher einen Vertrag abschließt. Der Verbraucher- bzw. Unternehmerbegriff avanciert damit zum Zentralbegriff. 

I. Verbraucher-Unternehmer-Vertrag

1. Verbraucher

Die Legaldefinition des § 13 BGB rückt immer mehr in den Fokus der Rechtsprechung; aufgrund der europäischen Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen vom 23.09.2002
 wird vereinzelt davon ausgegangen, dass für das geltende Recht von einem gespaltenen Verbraucherbegriff auszugehen sei
; je nachdem, ob die Vorschrift im Finanz-Fernabsatzrecht oder aber in einem anderen Zusammenhang verwendet werde, müsse § 13 BGB unterschiedlich angewendet werden. Dieser Auffassung ist indessen zu recht entgegengetreten worden.

Mitunter werden bestimmte Personengruppen, so z. B. der Kapitalanleger, pauschal als Verbraucher und daher als vom persönlichen Anwendungsbereich des § 312 BGB umfasst angesehen.
 Dieser Schritt geht m. E. schon deswegen zu weit, weil es stets auf eine Einzelfallbetrachtung ankommen muss, bei der ein „Kapitalanleger“ durchaus kein Verbraucher sein kann; soweit in diesem Zusammenhang darauf verwiesen wird, dass die „Verbrauchereigenschaft des Kapitalanlegers“ jüngst vom EuGH vorausgesetzt worden sei
, so lagen jene Entscheidungen des EuGH vom 25.10.2005 in Bezug auf die Verbrauchereigenschaft offen zu tage; insoweit musste dieser Punkt nicht näher problematisiert werden. Keineswegs kann daraus indessen Verbraucherstellung des Kapitalanlegers schlechthin abgeleitet werden.

Mitunter wird auch die Rechtsfigur des sogenannten „Scheinverbrauchers“ diskutiert, also des unternehmerisch Tätigen, der zurechenbar den Rechtsschein als Handelns als Privater setzt, auf den die Gegenseite gutgläubig vertraut.
 Die damit einhergehenden Fragen scheinen allerdings vornehmlich akademischer Natur zu sein und beanspruchen keine praktische Relevanz. Weitaus praktischer ist allerdings die nicht nur im Berichtszeitraum, sondern auch bereits gegen Ende des Jahres 2005 ergangene Rechtsprechung des BGH zur Verbrauchereigenschaft im Zusammenhang mit Sicherungsgeschäften. Nach der nunmehr maßgeblichen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist auch ein GmbH-Geschäftsführer Verbraucher, und zwar auch dann, wenn er eine Schuld seiner GmbH übernimmt oder sich für sie verbürgt. Denn der Geschäftsführer einer werbenden GmbH ist weder Kaufmann i. S. d. §§ 1 ff. HGB noch Unternehmer gem. § 14 BGB. Nur die GmbH selbst ist nach näherer Maßgabe der §§ 6 Abs. 1 HGB, 13 Abs. 3 GmbHG Kaufmann.
 Darauf aufbauend entschied der nunmehr für das Bürgschaftsrecht zuständige XI. Senat des BGB einige Zeit später konsequenterweise, dass das Widerrufsrecht eines Verpfänders gem. § 312 Abs. 1 S. 1 BGB nicht von der Verbrauchereigenschaft des persönlichen Schuldners oder aber einer auf diesen bezogenen Haustürsituation abhänge.
 Daher ist im Zusammenhang mit dem Haustürwiderruf bei Bürgschaften nunmehr davon auszugehen, dass diese Frage in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung
 nicht mehr vom Charakter der Hauptschuld abhängig gemacht werden kann. Vielmehr ist ausschließlich darauf abzustellen, ob der Bürge Verbraucher ist und die Bürgschaftserklärung im Rahmen einer Haustürsituation abgegeben wurde.
 Folglich ist auch die Rechtsprechung zur sogenannten „doppelten Haustürsituation“ aufgegeben worden; die Begründung des BGH, dass die Gefahr einer Überrumpelung in einer ungewöhnlichen räumlichen Situation unabhängig davon bestehe, ob die Hauptschuld ein Verbraucherdarlehen oder ein gewerblicher Kredit sei und auch der Hauptschuldner ebenfalls durch eine Haustürsituation zum Vertragsabschluss bestimmt worden sei, überzeugt.

Bei internationalen, also grenzüberschreitender Rechtsbeziehungen ist für die Frage der Verbrauchereigenschaft der Anwendungsbereich des Art. 15 Abs. 1 EuGVVO sowie Art. 13 Abs. EuGVÜ zu beachten. Der Verbraucherbegriff des Art. 13 Abs. 1 EuGVÜ ist dabei unter Beachtung der Systematik und der mit dem Übereinkommen verfolgten Ziele autonom auszulegen; diese Vorschrift betrifft den nicht berufs- oder gewerbebezogenen handelnden privaten Endverbraucher und erfasst ihrerseits Verträge, die eine Einzelperson zur Deckung ihres Eigenbedarfs beim privaten Verbrauch schließt und die nicht in Bezug zu einer gegenwärtigen oder zukünftigen oder gewerblichen Tätigkeit stehen.
 Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass ein Vertrag mit einem Verbraucher nicht schon dann i. S. d. Art. 15 Abs. 1 c) EuGVVO im Rahmen einer vom Vertragspartner im Wohnsitzstaat des Verbrauchers ausgeübten oder dahin ausgerichteten beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen wird, wenn der Vertragspartner erst aufgrund des Vertrages verpflichtet ist, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit im Wohnsitzstaat des Verbrauchers zu entfalten.

2. Unternehmer

Da für die „gewerbliche Tätigkeit“ in § 14 BGB keine weitere Definition vorgegeben wird, ist folglich auf § 1 Abs. 1 HGB zurückzugreifen. Eine gewerbliche Tätigkeit setzt demnach ein selbständiges und planmäßiges, auf eine gewisse Dauer ausgelegtes Anbieten entgeltlicher Leistungen am Markt voraus.
 Nunmehr ist auch durch den BGH festgestellt, dass - zumindest bei dem Verbrauchsgüterkauf i. S. d. § 474 BGB - das Vorliegen eines Gewerbes und damit die Unternehmerstellung des Verkäufers nicht voraussetzt, dass dieser mit seiner Geschäftstätigkeit die Absicht verfolgt, Gewinn zu erzielen; das Gericht bezog sich insoweit auf seine bisherige Rechtsprechung zum Verbraucherkreditrecht. Obschon zum handelsrechtlichen Kaufmannsbegriff, der ebenfalls an den Gewerbebegriff anknüpfe, eine Gewinnerzielungsabsicht des Kaufmanns oder selbständigen Unternehmers im Bereich des Handels- bzw. Unternehmensrechts grundsätzlich unverzichtbar sei, sei die Unternehmerstellung des Vertragspartners des Verbrauchers nicht von der Motivation abhängig, Gewinn zu erzielen.
 Da im Übrigen Unternehmerhandeln bereits dann vorliegt, wenn das betreffende Geschäft im Zuge der Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit (so genannte Existenzgründung) geschlossen wird
, ist § 14 BGB bereits in einer recht frühen Phase einer wirtschaftlichen Tätigkeit einschlägig. Entscheidend für ein Unternehmerhandeln ist und bleibt die Zweckrichtung des Verhaltens, wobei nicht auf subjektive Kriterien abzustellen ist; entscheidend ist die objektive Qualität des Verhaltens des Rechtsträgers.

II. Entgeltliche Leistung als Vertragsgegenstand

Um den sachlichen Anwendungsbereich der Haustürwiderrufsregeln zu eröffnen, ist der Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen gegen ein Entgelt (Preis, Lohn, Honorar, Vergütung oder Gebühr etc.) erforderlich. Der Begriff „Entgelt“ ist richtlinienkonform extensiv auszulegen; ausreichend ist, wenn irgendeine Gegenleistung des Verbrauchers vorliegt. Auch der Erwerb einer Beteiligung an einer Anlage- oder Publikumsgesellschaft wird nach - allerdings nicht unbestrittener - Auffassung des BGH erfasst.
 

Obschon § 312 Abs. 1 S. 1 BGB Anwendung auf einen Kredit zur Finanzierung einer Beteiligung an einer Anlagegesellschaft erfasst, gilt dies jedoch nicht für den Beitritt zu einem Verein oder einer Genossenschaft. Denn der Beitritt zu einer Anlagegesellschaft ist aufgrund des wirtschaftlichen Zwecks und der Schutzbedürftigkeit des Anlegers einem Vertrag über eine entgeltliche Leistung gleichzustellen, während es bei einem Beitritt zu einer Genossenschaft in erster Linie darum geht, Mitglied des Verbandes zu werden. Ebenso wenig wie der Beitritt zu einem Verein ist auch die auf Aufnahme in eine Genossenschaft gerichtete Erklärung auf den Abschluss eines Vertrages über eine entgeltliche Leistung gerichtet und fällt daher nicht in den Anwendungsbereich von § 312 BGB. Die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Genossenschaft steht allerdings der Anwendbarkeit des Haustürwiderrufsrechts nicht schlechthin entgegen. Voraussetzung für die Anwendbarkeit der §§ 312 ff. BGB ist jedoch, dass ein Geschäft zwischen einem Mitglied und der Genossenschaft vereinbart wird, welche Leistungen betrifft, die nicht schon aufgrund der Mitgliedschaft beansprucht werden können.

III. Bestimmung des Verbrauchers zur Abgabe der Willenserklärung

Ein Widerrufsrecht i. S. d. § 312 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 BGB (= § 1 Abs. 1 Ziff. 1 HWiG) setzt voraus, dass der Kunde durch mündliche Verhandlungen im Bereich einer Privatwohnung oder an seinem Arbeitsplatz zu seiner späteren Vertragserklärung „bestimmt“ worden ist. Dazu genügt es, dass er in eine Lage gebracht worden ist, in der er in seiner Entschließungsfreiheit, den ihm später angebotenen Vertrag zu schließen oder davon Abstand zu nehmen, beeinträchtigt war.
 Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen den mündlichen Verhandlungen und der Vertragserklärung wird für den Nachweis des Kausalzusammenhangs vom Gesetz nicht gefordert.
 Die von einem engen zeitlichen Zusammenhang ausgehende Indizwirkung (Kausalitätsvermutung) nimmt aber mit zunehmendem zeitlichen Abstand ab und kann nach einer gewissen Zeit ganz entfallen.
 Welcher Zeitraum hierfür erforderlich ist und welche Bedeutung möglicherweise auch anderen Umständen im Rahmen der Kausalitätsprüfung zukommt, ist eine Frage der Würdigung des konkreten Einzelfalles, die jeweils dem Tatrichter obliegt und die deshalb in der Revisionsinstanz grundsätzlich nur beschränkt überprüft werden kann.

Das Merkmal der Kausalität zwischen Haustürsituation und Abschluss des Darlehensvertrages ist auch nach den Entscheidungen des EuGH vom 25.10.2005
 nicht entbehrlich. Die Ausführungen des EuGH, wonach es nach dem Wortlaut der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20.12.1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen genüge, wenn der Vertrag in einer Haustürsituation geschlossen werde, eine Kenntnis des Gewerbetreibenden von der Abschlusssituation aber nicht erforderlich sei, sind gerade nicht dahin zu verstehen, dass ein Haustürgeschäft immer dann vorliegt, wenn die maßgeblichen Erklärungen in den Räumen des Verbrauchers abgegeben werden und eine Kausalität der Haustürsituation für die Abgabe der Erklärung nicht erforderlich ist. Vielmehr beziehen sich die Ausführungen des EuGH ausschließlich auf die Voraussetzungen, unter denen eine Haustürsituation einer Bank zurechenbar ist. Dieses Verständnis ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass der BGH das Tatbestandsmerkmal „bestimmt werden“ ausdrücklich für erforderlich hält.

Schon bei einem bloßen Zeitablauf von bis zu 3 Wochen kann das Erfordernis der Kausalität zu verneinen sein.
 Häufig kann auch offen bleiben, ob ein Anscheinsbeweis bzw. eine Kausalitätsvermutung zugunsten des in einer Haustürsituation geworbenen Verbrauchers gewöhnlich schon etwa nach einer Woche entfällt; dies gilt jedenfalls dann, wenn weitere besondere Umstände hinzutreten, und zwar:

· Unterlassen eines Widerrufs des Fondsbeitritts trotz ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung und Beschränkung des Widerrufs nur auf den Darlehensvertrag.

· Unterzeichnung des (widerrufenen) Darlehensvertrages erst nach Ablauf der Frist, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung aus Anlass des Beitritts zu einer Fondsgesellschaft erteilt wurde.

· Unterzeichnung des Darlehensvertrages etwa drei Wochen nach dem Erstkontakt in der Haustürsituation und vorherige Erklärung des Fondsbeitritts in notarieller Form.

· Bestehen einer Geschäftsverbindung aus früheren Geldanlagegeschäften zu dem Vermittler.

· Entschluss des Kunden trotz „eindringlicher Belehrung“ über das Widerrufsrecht für das Hauptgeschäft, den Kreditvertrag abzuschließen.

· Abschluss eines zu finanzierenden Anlagegeschäfts trotz ausführlicher, umfangreicher und weitgehender Risikobelehrung.

All die vorgenannten Umstände lassen das für eine Haustürsituation charakteristische Überraschungs- bzw. Überrumeplungsmoment entfallen.

Insbesondere, soweit es die notarielle Beurkundung eines Beitrittsangebots im Rahmen eines finanzierten Anlagegeschäfts anbelangt, ist allerdings stets auf den konkreten Einzelfall abzustellen. Nicht zwangsläufig bedeutet eine notarielle Beurkundung eines Beitrittsangebots, dass damit das Überraschungsmoment entfällt. Die Regelung in § 312 Abs. 3 Ziff. 3 BGB bzw. § 1 Abs. 2 Ziff. 3 HWiG belegt, dass das Widerrufsrecht lediglich hinsichtlich einer notariell beurkundeten Willenserklärung ausgeschlossen ist, nicht dagegen hinsichtlich solcher nicht beurkundeter Willenserklärungen, die auf den Abschluss von mit den beurkundeten Geschäften im Zusammenhang stehenden Verträgen gerichtet ist. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall die Kausalität entfallen kann.
 Davon kann allerdings nicht ausgegangen werden, wenn Gegenstand der Belehrung durch den Notar nicht der Darlehensvertrag war. Wenn nicht ersichtlich ist, dass die Fremdfinanzierung als solche und der damit verbundenen Risiken Gegenstand einer notariellen Belehrung waren, besteht das Widerrufsrecht nach wie vor.

IV. Überrumpelungstatbestände des § 312 Abs. 1 BGB

Obschon im Berichtszeitraum zur „Freizeitveranstaltung“ i. S. d. § 312 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 BGB bzw. zum überraschenden Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen i. S. d. § 312 Abs. 1 S. 1 Ziff. 3 BGB keine neuerliche Rechtsentwicklung zu verzeichnen war
, gilt dies nicht für „mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung“ i. S. d. § 312 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 BGB. Darüber hinaus hat sich sowohl beim II. als auch beim XI. Zivilsenat nunmehr eine Änderung der jeweiligen Rechtsprechung manifestiert, soweit es die Zurechnung der Haustürsituation des Verhandlungsführers auf Vertragspartner anbelangt.

1. Begriff der „Verhandlung“

Grundsätzlich beginnt die „Verhandlung“, wenn der Verbraucher mit dem Ziel eines Vertragsschlusses werbend angesprochen wird, wobei nach dem Gesetzeszweck eine Wechselrede zwischen Unternehmer und Verbraucher nicht erforderlich ist. Verhandlungen beginnen nicht erst, wenn über Einzelheiten des Vertragsschlusses gesprochen wird; vielmehr genügt jedes werbemäßige Ansprechen eines Kunden, jede Kontaktaufnahme, die auf einen späteren Vertragsschluss abzielt, auch wenn damit lediglich weitere Schritte vorbereitet werden.
 Auf Seiten des Verbrauchers kommt es nicht darauf an, wo er seine Willenserklärung abgibt, wenn sie nur aufgrund der „Verhandlung“ mit dem Unternehmer abgegeben wird, wobei diese Willenserklärung auch in Abwesenheit des Unternehmers oder in dessen Geschäftsräumen abgegeben werden kann.

2. „Privatwohnung“ und „Arbeitsplatz“

Zwar ist eine Haustürsituation nicht gegeben, wenn der Kunde die Privatwohnung eines Vertragspartners zu Vertragsverhandlungen aufsucht; denn dann befindet er sich grundsätzlich in keiner anderen Situation als bei dem Besuch eines Geschäftslokals.
 Ein Verbraucher ist aber durch mündliche Verhandlungen im Bereich einer „Privatwohnung“ i. S. d. § 312 Abs. 1 S. 1 Ziff. BGB (bzw. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 HWiG) zum Vertragsschluss bestimmt worden, wenn er die Privatwohnung des Unternehmers/Vermittlers nicht zu Vertragsverhandlungen, sondern aus einem privaten Anlass aufgesucht hat und erst im Laufe des Besuches auf die Möglichkeit z. B. einer steuersparenden Beteiligung angesprochen wird. Denn auch hier greift der Gesetzeszweck des Haustürwiderrufsgesetzes ein. Der Verbraucher hat aus Gründen der Höflichkeit gegenüber seinem Gastgeber nicht die Möglichkeit, ohne Weiteres die Wohnung zu verlassen und sich jederzeit aus freiem Entschluss der Einwirkung durch den Vermittler zu entziehen. Auch dies engt ihn in seiner Entscheidungsfreiheit ein.
 Diese Ausnahme gilt aber nicht, wenn der Verbraucher die Privatwohnung des Vermittlers von vornherein zu Vertragsverhandlungen aufgesucht hat.

Der Bereich einer Privatwohnung umfasst den gesamten räumlichen Wohnbereich, der dem Verbraucher oder anderen zum dauernden Aufenthalt dient; dieser Wohnbereich erstreckt sich auch auf Hausflur, Garten und andere zugehörige Anlagen wie Garagen und private Parkplätze, da eben hier die private Sphäre dominiert. Entscheidend ist, dass der Verbraucher an diesen Orten auf ein werbemäßiges Ansprechen nicht eingestellt ist und sich in seiner Entschließungsfreiheit typischerweise eingeengt fühlt, weil er sich von dem von anderer Seite initiierten Gespräch nicht ohne Weiteres durch Weggehen entziehen kann.
 Geschäftsräume von Verwandten gehören nicht zu einer „Privatwohnung“, dies auch dann nicht, wenn sich die Geschäftsräume in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnhaus des Verbrauchers befinden und mit diesen Wohnräumen auch ein gemeinsames Tor zur Straße haben. Entscheidend ist, dass die Geschäftsräume nicht zum dauernden Aufenthalt bestimmt sind und in ihnen nicht die private, sondern die geschäftliche Sphäre dominiert.

Soweit es den „Arbeitsplatz“ anbelangt, wird man in richtlinienkonformer Weise dieses Tatbestandsmerkmal weit auszulegen haben. Danach muss es sich um einen Arbeitsplatz des Verbrauchers handeln, sodass zunächst einmal jeder Ort im Betriebsgebäude und/oder -gelände genügt. Weitergehend wird man darüber nachdenken können, ob nicht in bestimmten Fällen der Anbahnung eines Vertrages zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher an einem anderen Ort, an dem der Verbraucher seine Arbeitstätigkeit verrichtet, gleichwohl in analoger Anwendung des § 312 Abs. 1 Ziff. 1 BGB oder unter dem Gesichtspunkt einer Umgehung gem. § 312 f. BGB ein Haustürgeschäft anzunehmen ist. Denn entscheidend muss insoweit der Schutzzweck des § 312 BGB sein, d. h. die Frage, ob aufgrund des Ortes, an dem mit dem Verbraucher mündliche Verhandlungen über den in Rede stehenden Vertrag geführt werden, die Gefahr einer situativen Überrumpelung begründet wird. Dies mag etwa dann gelten, wenn dem Verbraucher anlässlich einer geschäftlichen Tätigkeit ein mit dieser geschäftlichen Tätigkeit in keinerlei Zusammenhang stehender Vertragsschluss angedient wird.

3. Zurechnung der Haustürsituation

Insbesondere dann, wenn Anspruchs-/Haftungsgegner eine Bank bzw. Sparkasse ist, ist entgegen vormaliger Rechtsprechung nicht mehr zu prüfen, ob die Haustürsituation der Bank/Sparkasse zuzurechnen ist. Nach richtlinienkonformer und vom Wortlaut des § 312 Abs. 1 BGB bzw. § 1 HWiG gedeckter Auslegung muss sich ein Vertragspartner, der nicht selbst die Vertragsverhandlungen führt, die in der Person des Verhandlungsführers objektiv bestehende Haustürsituation ohne Weiteres zurechnen lassen. Auf die Frage einer entsprechenden Anwendung des § 123 Abs. 2 BGB kommt es im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH
 nicht mehr an.

V. Kein Ausschluss des Widerrufs-/Rückgaberechts

Unter den in § 312 Abs. 3 BGB bzw. § 1 Abs. 2 HWiG genannten Voraussetzungen besteht kein Widerrufs - bzw. Rückgaberecht.

1. Vorhergehende Bestellung

Wenn der Verbraucher den Unternehmer schriftlich, mündlich oder telefonisch zu Vertragsverhandlungen an den Arbeitsplatz oder in eine Wohnung eingeladen hat und diese Vertragsverhandlungen nicht auf eine Initiative des Unternehmers zurückgehen, besteht kein Widerrufsrecht. Für eine vorherige Bestellung reicht allerdings ein allgemein geäußertes Interesse des Verbrauchers an einer Warenpräsentation oder an näheren Informationen nicht aus. Vielmehr ist es notwendig, dass die Ware oder Dienstleistung, an deren Erwerb der Verbraucher interessiert ist, hinreichend konkretisiert ist. Es genügt auch nicht, wenn der Vermittler einer Kapitalanlage den Verbraucher anruft und anbietet, bei einem Hausbesuch ein Steuersparmodell vorzustellen. In einem solchen Fall handelt es sich um eine sogenannte provozierte Bestellung, die nach der ratio des § 312 Abs. 3 Ziff. 1 BGB bzw. § 1 Abs. 2 Ziff. HWiG unbeachtlich ist. Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht ausreichend, wenn ein Anlageberater bzw. Anlagevermittler bzw. Finanzdienstleister die Anschrift eines Kunden von einem dazu nicht autorisierten Familienangehörigen erhalten hat.

2. Notarielle Beurkundung

Die notarielle Beurkundung lässt nicht nur das Überraschungsmoment bei der Haustürsituation entfallen, sondern steht auch nach Maßgabe des § 312 Abs. 3 Ziff. 3 BGB bzw. § 1 Abs. 2 Ziff. 3 HWiG der Ausübung des Widerrufsrechts kraft Gesetzes entgegen. Die Vorschrift in § 312 Abs. 3 Ziff. 3 BGB erfasst alle notariell beurkundeten Willenserklärungen, also auch Verträge im Zusammenhang mit Immobilienfonds bzw. Bauherren/Erwerber-modelle und entsprechende Vollmachten zum Abschluss derartiger Verträge. Aufgrund des klaren Wortlauts der Regelung ist eine andere Auslegung, nach der unter Umständen eine notarielle Beurkundung das Widerrufsrecht nicht ausschließt, regelmäßig nicht möglich.
 Es wird allerdings im konkreten Einzelfall zu prüfen sein, ob die Beurkundung dem Beurkundungsgesetz (BeurkG) entspricht. Dies wiederum wird Veranlassung geben, zu überprüfen, was im Rahmen der notariellen Beurkundung Gegenstand der Belehrung durch den Notar gewesen ist; sollte z. B. ein Darlehensvertrag eben gerade nicht Gegenstand der notariellen Belehrung gewesen sein, so dürfte dann die notarielle Beurkundung richtiger Auffassung zufolge dem Widerruf der Willenserklärung zum Abschluss des Darlehensvertrages nicht entgegenstehen.

3. Erlöschen des Widerrufsrechts nach wechselseitiger vollständiger Leistungserbringung

Noch vor Ergehen der Heininger-Entscheidung des EuGH
 wurde das BGB durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz geändert, welches erst zum 01.01.2002 in Kraft trat und die bis dahin geltende Regelung in § 2 Abs. 1 S. 4 HWiG ersetzte, wonach das Widerrufsrecht des Kunden bei beiderseits vollständiger Erbringung der Leistung erlischt, dies obschon eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung unterblieben ist. Stattdessen wurde die Regelung in § 355 Abs. 3 BGB n. F. geschaffen, wonach Widerrufsrechte generell 6 Monate nach Vertragsschluss erlöschen, wobei wiederum bei Lieferung von Waren die Frist frühestens mit Lieferung der Ware beginnt. Als Folge der Heininger-Entscheidung des EuGH wurde letztgenannte Vorschrift inzwischen ergänzt, sodass das Widerrufsrecht nicht mehr erlischt, wenn der Verbraucher auch nicht ordnungsgemäß belehrt wurde. Der § 2 Abs. 1 S. 4 HWiG wurde allerdings nicht mit Rückwirkung belegt, sodass diese Regelung auf zahlreiche Altfälle nach wie vor anzuwenden ist.
 Damit stellt sich die nun vom EuGH zu beantwortende Frage, ob sich eine derartige gesetzliche Regelung mit der Richtlinie 85/577/EWG in Einklang bringen lässt.

Im Rahmen des § 2 Abs.1 S.4 HWiG wird mitunter die echte von der unechten Abschnittsfinanzierung abzugrenzen sein; nur im erstgenannten Fall findet die Vorschrift Anwendung.

VI. Die Ordnungsgemäßheit der Widerrufsbelehrung

Die Widerrufsfrist (gem. §§ 312 Abs. 2, 355, 357 BGB: 2 Wochen bzw. gem. §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 2, 3 HWiG: 1 Woche) beginnt nur zu laufen, wenn die Widerrufsbelehrung ordnungsgemäß ist.

1. Zusätze zur Widerrufsbelehrung

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 HWiG darf die Belehrung keine anderen Erklärungen enthalten, insbesondere nicht die Einschränkung wie in § 7 Abs. 3 VerbrKrG, das der Widerruf als nicht erfolgt gilt, wenn das Darlehen nicht binnen 2 Wochen zurückgezahlt wird.
 Soweit es Zusätze zur Widerrufsbelehrung in Bezug auf sogenannte verbundene Geschäfte anbelangt, ist auch hier zunächst danach zu differenzieren, welches Recht überhaupt Anwendung finden kann. Bei Vertragsabschlüssen vor dem 01.10.2000 wird die Wirksamkeit einer Widerrufsbelehrung nach § 2 Abs. 1 S. 3 HWiG zu beurteilen sein, wonach die Belehrung „keine anderen Erklärungen“ enthalten durfte. Der II. Zivilsenat des BGH hat die Auffassung vertreten, dass eine Widerrufsbelehrung, die den Zusatz enthalte, dass im Falle des Widerrufs des Darlehensvertrages auch der Beitrittsvertrag nicht wirksam zustande komme, nicht die Anforderungen dieser Vorschrift erfülle.
 Diese Auffassung hat allerdings der nunmehr allein zuständige XI. Zivilsenat in Zweifel gezogen und sich insoweit auf ein Urteil des OLG Stuttgart bezogen, welches wiederum seine Ansicht, dass die Widerrufsbelehrung trotz des ausdrücklichen Wortlauts des § 2 HWiG einen solchen Zusatz als zulässig angesehen hat, mit einer teleologischen Reduktion des § 2 HWiG begründet.
 Für nach dem 01.10.2000 und vor dem 31.12.2001 abgeschlossene Verträge richtet sich die Wirksamkeit der Widerrufsbelehrung nach Maßgabe des § 361 a BGB a. F., der wiederum ein ausdrückliches Verbot von Zusätzen zur Widerrufsbelehrung nicht mehr enthält. Diese Neuregelung stellt sich aber inhaltlich nicht als wesentliche Änderung gegenüber § 2 HWiG dar; denn nach § 361 a Abs. 1 S. 3 BGB a. F. muss die Belehrung über das Widerrufsrecht „deutlich gestaltet“ sein und dem Verbraucher dessen „Rechte deutlich machen“. Aus dieser Formulierung ist zu schlussfolgern, dass die vom Gesetz bezweckte Verdeutlichung des Rechts zum Widerruf nicht durch andere Erklärungen beeinträchtigt werden darf, wobei aber nicht jeder Zusatz schlechthin ausgeschlossen sein soll. Vielmehr sind - dem Zweck der Belehrung entsprechend - solche Zusätze als zulässig zu erachten, die den Inhalt der Belehrung verdeutlichen. Darunter fallen hingegen solche Zusätze nicht, die einen eigenen Inhalt aufweisen und weder für das Verständnis noch für die Wirksamkeit der Widerrufsbelehrung von Bedeutung sind und von ihr ablenken können.
 Liegt ein verbundenes Geschäft vor, so muss ggf. die Widerrufsbelehrung sowohl den Anforderungen des HWiG als auch des VerbrKrG genügen. Ein Zusatz in der Widerrufsbelehrung, der wiederum den Hinweis enthält, dass im Fall des Widerrufs des Darlehensvertrages auch der verbundene Vertrag nicht wirksam zustande kommt, führt - im Gegensatz zu einer ansonsten notwendigen Doppelbelehrung - zu einem besseren Verständnis des Verbrauchers und ist daher (noch) als zulässig anzusehen.

Enthält hingegen die schriftliche Belehrung über die Einhaltung der Widerrufsfrist bei Haustürgeschäften nach der Formulierung „zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs …“ den Klammerzusatz „(Datum des Poststempels)“, ist die Belehrung nicht in der gesetzlich gebotenen Weise eindeutig, sondern missverständlich und löst daher nicht den Ablauf der Widerrufsfrist aus.
 Auch das Fehlen einer ladungsfähigen Anschrift des Widerrufsadressaten und stattdessen ein Hinweis auf ein „Postfach“ führt zur Unwirksamkeit einer Widerrufsbelehrung.
 Überdies darf eine Belehrung über das Haustürwiderrufsrecht keinen Zusatz des Inhalts enthalten, dass die Widerrufserklärung dem Erklärungsempfänger zugehen muss.

Nach Ansicht des LG Koblenz ist die amtliche Musterwiderrufsbelehrung zu § 14 BGB-InfoVO unwirksam, weil sie der gesetzlichen Regelung des § 312 Abs. 2 BGB widerspricht.

2. Beginn der Widerrufsfrist

Vor dem Hintergrund des mit § 312 BGB verfolgten Zwecks (Schutz des Verbrauchers vor Überraschungs- und Überrumpelungsgefahr) kann die nach der Widerrufsbelehrung eingeräumte Bedenkfrist von zwei Wochen gem. § 355 Abs. 1 S. 2 BGB (gem. § 2 Abs. 1 HWiG: eine Woche) erst dann ihren Sinn erfüllen, wenn der Verbraucher seine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung abgegeben hat und zugleich weiß, ob der Unternehmer dem Vertragsschluss zustimmt. Folglich kann die Widerrufsfrist nicht vor Vertragsschluss beginnen; der Beginn der Widerrufsfrist gem. §§ 312, 355 BGB setzt also stets voraus, dass der Vertrag, wenn auch schwebend wirksam, zustande gekommen ist.

Unklarheit besteht bei Haustür(warenlieferungs-)geschäf-ten nach wie vor, ob für den Beginn der Widerrufsfrist die Vorschrift des § 355 Abs. 3 S. 2 BGB und damit der Zeitpunkt des Wareneingangs beim Verbraucher maßgebend ist und ob diese Norm die Regelung zum Fristbeginn in § 355 Abs. 2 S. 1, 3 BGB immer dann modifiziert, wenn es sich bei dem Haustürgeschäft um ein Warenlieferungsgeschäft handelt.
 Das LG Halle hat dies dahinstehen lassen und ausgeführt, die Vorschrift des § 14 Abs. 1 BGB-InfoVO und dessen Anlage 2 seien rechtswidrig und mangels hinreichender Verordnungsermächtigung auch nichtig; eine Belehrung, selbst, wenn sie dem Muster der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 BGB-InfoVO entspreche, löse daher keinen Fristenlauf aus.

VII. Widerrufserklärung

Ein Widerruf, der z. B. allein auf das Haustürwiderrufsgesetz gestützt wird, kann nicht im Nachhinein in einen Widerruf oder eine Kündigung wegen Fehlens der Voraussetzungen der §§ 293 ff. AktG umgedeutet werden. Eine Widerrufserklärung muss jedenfalls erkennen lassen, worauf sie gestützt sein soll. 
 Wenn ein Anleger bei einem kreditfinanzierten Beitritt zu einem geschlossenen Immobilienfonds allein den Fondsbeitritt gem. § 1 HWiG erklärt, so sind auf den Widerruf einer Beitrittserklärung die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft anwendbar; die Rechtsfolge eines solchen Widerrufs besteht also darin, dass der Widerrufende einen Anspruch auf Zahlung des Abfindungsguthabens hat.
 

D. Rechtsfolge des Widerrufs

Einleitend sei darauf hingewiesen, dass bei nicht verbundenen, d. h. „normalen“ Haustürwiderrufsverträgen die Parteien - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzung - nach wirksam erklärtem Widerruf einander die jeweils empfangenen Leistungen zurückzugewähren haben; dies ergibt sich aus § 3 Abs. 1 S. 1 HWiG
 bzw. die §§ 357 Abs. 1 S. 1, 346 ff. BGB. Schwieriger gestaltet sich die Situation, wenn es sich um ein Vertragsgeflecht bzw. aufeinander aufbauende Verträge handelt, was wiederum charakteristisch für die sogenannten Schrottimmobilienfälle bzw. die Fälle des kreditfinanzierten Immobilienfondsbeitritts ist, bei denen neben den eigentlichen Hauptvertrag (Kaufvertrag bzw. Gesellschaftsvertrag) ein Darlehensvertrag tritt. Diese Fallkonstellationen zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass nicht die Kreditkonditionen an sich benachteiligend für die Anleger sind, vielmehr sind dies entweder überhöhte Erwerbspreise der Eigentumswohnungen
 oder aber der Umstand, dass das Fonds-Unternehmen (Gesellschaft) in Konkurs/Insolvenz geraten ist. Wenn nun ein Anleger seine Willenserklärung zum Abschluss eines Darlehensvertrages widerruft, bringt er damit zum Ausdruck, dass er das Darlehen nicht wünscht, sodass er die Darlehensvaluta zurückzugewähren hat. Etwas anderes ist nur durch die Rechtsfigur des verbundenen Geschäfts möglich, die in § 9 VerbrKrG gesetzlich geregelt ist.
 Damit wird die Verbundenheit von Darlehensvertrag und finanziertem Fondsbeitritt/Immobilienerwerb gleichsam zum Nadelöhr. Ist eine solche Verbundenheit zu bejahen, erfordert der Zweck der gesetzlichen Widerrufsregelung, dass dem Darlehensgeber (i. d. R. Bank/Sparkasse) nach dem erfolgten Widerruf kein Zahlungsanspruch gegen den Darlehensnehmer zusteht; vielmehr hat die Rückabwicklung in diesem Fall unmittelbar zwischen dem Darlehensgeber und dem Partner des finanzierten Geschäfts zu erfolgen.
 Die Verbundenheit ist dann anzunehmen, wenn beide Verträge dergestalt miteinander verknüpft sind, dass sie eine wirtschaftliche Einheit bilden. Eine solche wirtschaftliche Einheit i. S. v. § 9 Abs. 1 S. 2 VerbrKrG wird unwiderleglich vermutet, wenn der Kreditvertrag nicht aufgrund eigener Initiative des Kreditnehmers zustande kommt, der von sich aus die Bank um Finanzierung seines Anlagegeschäfts ersucht, sondern deshalb, weil der Vertriebsbeauftragte des Anlagevertreibers den Interessenten zugleich mit den Anlageunterlagen einen Kreditantrag des Finanzierungsinstituts vorgelegt hat, welches sich zuvor dem Anlagevertreiber gegenüber zur Finanzierung bereiterklärt hatte und sich auf diese Weise Fonds und Bank derselben Vertriebsorganisation bedienen.
 Der Umstand, dass z. B. der Fondsbeitritt notariell beurkundet worden ist und daher (gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 3 HWiG bzw. § 312 Abs. 3 Ziff. 3 BGB) nicht isoliert widerrufbar wäre, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn auch bei einer notariellen Beurkundung des finanzierten Geschäfts kann aufgrund der Verbundenheit der beiden Verträge eine Befreiung des Darlehensnehmers von der Darlehensrückzahlungspflicht geboten sein.
 Diese Grundsätze erfahren wiederum eine Einschränkung, wenn ein so genannter Realkreditvertrag i. S. d. § 3 Abs. 2 Ziff. 2 VerbrKrG vorliegt, folglich das Darlehen nach dem Kreditvertrag von der Sicherung durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht wurde; dabei ist es unerheblich, ob der Kreditnehmer selbst Sicherungsgeber ist. Eine grundpfandrechtliche Absicherung des Kredits liegt auch dann vor, wenn der Kreditnehmer das Grundpfandrecht nicht selbst bestellt, sondern ein bestehendes Grundpfandrecht (teilweise) übernimmt.
 Die Rechtsprechung des EuGH vom 25.10.2005
 gab dem BGH keinerlei Veranlassung, von seiner Rechtsprechung abzugehen. Vielmehr verbleibt es dabei, dass der Darlehensgeber (i. d. R. Bank/Sparkasse) im Falle des wirksamen Widerrufs eines Realkreditvertrags nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 HWiG Anspruch auf Erstattung des ausgezahlten Nettokreditbetrages sowie auf dessen marktübliche Verzinsung hat.

Dem aus § 3 HWiG folgenden Rückzahlungsanspruch steht auch nicht entgegen, dass der Verbraucher nach Ansicht des EuGH durch die Haustürgeschäfterichtlinie vor den Folgen der in den Entscheidungen des EuGH vom 25.10.2005 angesprochenen Risiken von Kapitalanlagen der vorliegenden Art zu schützen ist, die er im Fall einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung der kreditgebenden Bank hätte vermeiden können.
 Ein eigenständiger und aus Verschulden bei Vertragsschluss (cic) abgeleiteter Schadensersatzanspruch wegen Nichterteilung einer Widerrufsbelehrung nach dem HWiG wird vom BGH in neuerlicher Rechtsprechung zwar geprüft, hingegen in jenem entschiedenen Fall mangels Kausalität zwischen unterlassener Widerrufsbelehrung und dem Schaden in Gestalt der Realisierung von Anlagerisiken verneint; denn der Verbraucher sei bereits vor Abschluss des Darlehensvertrages an den Kaufvertrag gebunden gewesen. In einem solchen Fall hätte es der Verbraucher auch bei Belehrung über sein Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages nicht vermeiden können, sich den Anlagerisiken auszusetzen.
 Nach Ansicht des BGH können folglich nur solche Risiken kausal für die Nichtausübung des Widerrufsrechts sein, die der Verbraucher erst nach Abschluss des Darlehensvertrages eingegangen ist.

An dieser Stelle bleibt abschließend die Frage zu stellen, ob diese über Jahre hinweg aufgebaute höchstrichterliche Rechtsprechung auch unter dem Regime des § 358 Abs. 3 BGB weiterhin sowohl bei dem kreditfinanzierten Immobilienerwerb als auch bei dem kreditfinanzierten Immobilienfondsbeitritt Geltung beanspruch kann.
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